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Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 (JStG 2018) geplante Gesetzes-
vorhaben wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in „Gesetz zur Ver-
meidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. Mit dem 

Änderungsgesetz sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf 
elektronischen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Während der Beratungs-
phase erhielt der Entwurf erwartungsgemäß noch weitere Änderungen. Dazu sollen 
nachfolgend zunächst die wichtigsten Neuregelungen aufgezeigt werden:

Danach müssen Betreiber von elektronischen Marktplätzen künftig bestimmte Daten 
ihrer Nutzer, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpfl icht in Betracht kommt, 
vorhalten. Des Weiteren können sie für die entstandene und nicht abgeführte Umsatz-
steuer aus den auf ihrem elektronischen Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haftung 
genommen werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sie Unternehmer, die im Inland 
steuerpfl ichtige Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert sind, auf ihrem 
Marktplatz Waren anbieten lassen. Durch eine Entschärfung des Referentenentwurfs 
kann der Händler diese Haftung vermeiden, wenn der Marktbetreiber eine Bescheinigung 
über die steuerliche Erfassung des Händlers vorlegt, deren Erteilung nicht im Ermessen 
der Finanzbehörden steht. Zwar sind die Aufzeichnungen bereits ab dem 1.1.2019 zu 
führen, die Haftung greift jedoch bei Drittlands-Unternehmern ab dem 1.3.2019 bzw. 
bei allen anderen erst ab dem 1.10.2019.

Für Gutscheine, die ab dem 1.1.2019 ausgestellt werden, erfolgt bei der Umsatzsteuer 
eine Unterscheidung zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen.  Ein Einzweck-
Gutschein ist ein Gutschein, bei dem der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, 
auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum 
Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen. Beim Einzweck-Gutschein gilt die 
Lieferung oder Leistung zum Abgabezeitpunkt des Gutscheins als erbracht. Mithin ist 
dann auch die Besteuerung vorzunehmen. Mehrzweck-Gutscheine sind Gutscheine, bei 
denen im Zeitpunkt der Ausstellung nicht alle Informationen für die zuverlässige Be-
stimmung der Umsatzsteuer vorliegen. Beim Mehrzweck-Gutschein ist die Besteuerung 
zum Einlösezeitpunkt des Gutscheins vorzunehmen.
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Im Bereich der Einkommensteuer wird zur Förderung der Elektromobilität für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundla-
ge nach der Listenpreismethode halbiert. Die Absenkung betrifft sowohl die 1-%-Re-
gelung (dann 0,5-%-Regelung) als auch die Fahrtenbuchmethode. Die Begünstigung 
ist für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vom 1.1.2019 bis zum 
31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, wenn deren Kohlendioxidemission höchs-
tens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer beträgt oder die Reichweite unter ausschließ-
licher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilometer beträgt. Für 
Fahrzeuge, die davor oder danach angeschafft oder geleast werden, gilt der bisherige 
Nachteilsausgleich (z. B. Abzug der Batteriekosten vom Bruttopreis) weiter.

Zum 1.1.2019 erfolgt die Wiedereinführung der Steuerbegünstigung von Zuschüssen 
und Sachbezügen zu den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
im Linienverkehr der Arbeitnehmer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch 
den Arbeitgeber – sog. Job-Tickets. Voraussetzung: sie werden zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Zudem wird die Steuerbegünstigung auf private 
Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr erweitert. Die steuerfreien Leistungen wer-
den aber auf die Entfernungspauschale angerechnet.

Ebenfalls zum 1.1.2019 wird die Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der Über-
lassung eines betrieblichen Fahrrads vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eingeführt. 
Die Steuerbefreiung gilt sowohl für normale als auch für Elektrofahrräder. Elektro-
fahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, gelten als 
Kraftfahrzeuge. Für die Bewertung dieses geldwerten Vorteils sind die Regelungen der 
Dienstwagenbesteuerung anzuwenden. Für die Letztgenannten kann bereits die Halbie-
rung der vom neuen Gesetz vorgesehenen Bemessungsgrundlage für Elektrofahrzeuge 
bei der Dienstwagenbesteuerung (0,5-%-Regelung) in Anspruch genommen werden.

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.3.2017 verstößt die Re-
gelung zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften gegen das Grundgesetz. Mit dem 
JStG 2018 wird die Norm für den Zeitraum 2008 bis 2015 ersatzlos aufgehoben. 

Neben den erwähnten Neuregelungen sind noch weitere Gesetzesanpassungen vorge-
nommen worden, wie z. B. die Aufnahme der Identifi kationsnummer des Kindes in den 
Zulagenantrag für die Kinderzulage, deren Relevanz hier vernachlässigt werden kann. Zu 
den wichtigsten Änderungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 

Durch das Familienentlastungsgesetz will die Bundesregierung Familienleis-
tungen bei der Bemessung der Einkommensteuer angemessen berücksich-
tigen. Um dies zu erreichen, wird das Kindergeld pro Kind ab 1.7.2019 um 
10 € pro Monat erhöht. Es beträgt dann für das erste und zweite Kind je 
204 €, für das dritte Kind 210 € und für jedes weitere Kind 235 € im Monat.

Entsprechend steigt der steuerliche Kinderfreibetrag ab 2019 auf 2.490 € und im Ver-
anlagungszeitraum 2020 auf 2.586 € je Elternteil. Hinzu kommt noch ein sog. Betreu-
ungsfreibetrag in Höhe von 1.320 € je Elternteil pro Jahr. Insgesamt ergeben sich daraus 
Kinderfreibeträge für 2019 in Höhe von 7.620 € für 2019 und 7.812 € für 2020.

Beschlossen ist auch die Anhebung des Grundfreibetrags für die Veranlagungszeiträume 
2019 von 9.000 € auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 €.  

Am 20.11.2018 wurde die Zweite Mindestlohnanpassungsverordnung im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Damit gilt ab dem 1.1.2019 ein bundes-
einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn von 9,19 € brutto und ab dem 
1.1.2020 von 9,35 € brutto. Ausnahmen gelten weiterhin z. B. für Auszu-
bildende und Firmen mit Branchentarifverträgen.

Aufzeichnungspfl ichten: Arbeitgeber in bestimmten Branchen sind verpfl ichtet, Beginn, 
Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 
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aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt 
auch für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.

Minijobber: Bei Verträgen mit Minijobbern sollte überprüft werden, ob durch den Min-
destlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 450 € überschritten wird. Solche Vereinbarun-
gen müssten angepasst werden, ansonsten wird der Mini-Job zum sozialversicherungs-
pfl ichtigen Midi-Job oder es liegt ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vor.

In einem vor dem Bundesfi nanzhof ausgetragenen Streitfall machte ein Kind, 
welches sich in einer Berufsausbildung befand, die von seinem Arbeitgeber 
einbehaltenen Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung 
als Sonderausgaben steuerlich geltend. Diese Aufwendungen wirkten sich 

jedoch im Rahmen seiner Einkommensteuerfestsetzung nicht aus. Daraufhin machten 
die Eltern die Aufwendungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend.

Der Bundesfi nanzhof stellte in seiner dazu ergangenen Entscheidung vom 13.3.2018  
fest, dass Eltern, die ihrem Kind gegenüber unterhaltsverpfl ichtet sind und dessen Kran-
ken- und Pfl egeversicherungsbeiträge tragen, die Aufwendungen auch in ihrer Einkom-
mensteuererklärung geltend machen können. 

Bitte beachten Sie! Voraussetzung für den Ansatz der Aufwendungen bei den Eltern ist 
jedoch, dass die Eltern dem Kind die Beiträge tatsächlich gezahlt oder erstattet haben 
- also durch die Beitragszahlung oder -erstattung tatsächlich und endgültig wirtschaft-
lich belastet sind. Dies geschieht im Fall der Gewährung von Naturalunterhalt nicht!

Vor dem Bundesfi nanzhof (BFH) ist ein Urteil des Sächsischen Finanzgerichts 
(FG) anhängig, das über die steuerliche Behandlung des Erlöses aus dem Ver-
kauf eines im Betriebsvermögen befi ndlichen Pkw, der nur zu 25 % betrieb-
lich genutzt wurde, zuungunsten des Steuerpfl ichtigen entschieden hat.

Es ging um die Frage, in welcher Höhe der Verkaufserlös eines Pkw, den ein Freiberufl er 
zu 75 % privat genutzt hat, zu versteuern ist. Danach kann der Pkw, der zu mindes-
tens 10 % betrieblich genutzt wird, als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt 
werden, wenn seine Zuordnung zeitnah dokumentiert wird. Ist dies der Fall, geht das 
FG davon aus, dass der Pkw zu 100 % zum Betriebsvermögen gehört und der Erlös des 
Fahrzeugs auch in gleicher Höhe zu versteuern ist.

Anmerkung: Die Zulassung der sog. Nichtzulassungsbeschwerde durch den BFH, die 
dort unter dem Aktenzeichen VIII R 9/18 anhängig ist, lässt die Fachwelt jedoch aufhor-
chen. Grundsätzlich wird das Urteil als mit der Rechtsprechung des BFH konform gehend 
angesehen. Die Gründe für die Zulassung zum BFH sind daher unklar. Deshalb ist es 
ratsam, Steuerbescheide in gleich gelagerten Fällen durch Einspruch offen zu halten, bis 
eine endgültige Entscheidung durch den BFH getroffen wird, ob die Veräußerung eines 
im gewillkürten Betriebsvermögen gehaltenen Pkws in vollem Umfang oder nur anteilig  
der Besteuerung unterliegt.

Nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung sind nach der Recht-
sprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) nur solche Aufwendungen des Ge-
sellschafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu 
einer offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft füh-
ren. Hierzu zählen u. a. auch freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen 

seitens der Kapitalgesellschaft erbrachte Einzahlungen in die Kapitalrücklage. Der von 
einem GmbH-Gesellschafter insoweit getragene Aufwand ist nach einer Entscheidung 
des BFH v. 11.7.2018 daher bei der Berechnung seines Verlusts aus der Veräußerung der 
GmbH-Anteile als nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen.

Leistet also ein Gesellschafter, der sich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbürgt 
hat, eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, um seine Inanspruchnahme 
zu vermeiden, führt dies zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung.
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Dem steht nach Auffassung des BFH nicht entgegen, wenn die der Kapitalrücklage zu-
geführten Mittel von der GmbH dazu verwendet werden, betriebliche Verbindlichkeiten 
abzulösen, für die der Gesellschafter gegenüber der Bank Sicherheiten gewährt hatte.

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das 
Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozial-
versicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2019 gelten fol-
gende Rechengrößen:

 » Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspfl ichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 60.750 € bzw. im Monat mehr als 5.062,50 € verdienen.

 » Die Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
54.450 € bzw. von monatlich höchstens 4.537,50 € berechnet.

 » Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 
80.400 € in den alten Bundesländern (aBL) bzw. 73.800 € in den neuen Bundeslän-
dern (nBL) im Jahr.

 » Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.700 € 
(aBL) bzw. 6.150 € (nBL) monatlich berechnet.

 » Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.115 € (aBL)/2.870 € (nBL) mo-
natlich, also 37.380 € (aBL)/34.440 € (nBL) jährlich festgelegt.

 » Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich. 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individu-
eller Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die Pfl egeversicherung 
erhöht sich auf 3,05 % und entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits 
vollendet haben, auf 3,30 %. Der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 18,6 %, der 
Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung wird auf 2,5 % gesenkt.

Beiträge zur Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 
Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen 
Zusatzbeitrag, war dieser bis zum 31.12.2018 allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. 
Ab dem 1.1.2019 sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wie auch der 
bisherige Zusatzbeitrag je zur Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen. Den 
Beitragszuschlag zur Pfl egeversicherung für Kinderlose (0,25 %) trägt der Arbeitnehmer 
weiterhin allein. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Hier trägt der Arbeit-
nehmer 2,025 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 
2,275 %) und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pfl egeversicherung.

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfl egung erhöht sich ab 2019 von 246 € auf 251 € 
monatlich (Frühstück 53 €, Mittag- und Abendessen je 99 €). Demzufolge beträgt der 
Wert für ein Mittag- oder Abendessen 3,30 € und für ein Frühstück 1,77 €. Der Wert für 
die Unterkunft erhöht sich auf 231 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 
ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt 
bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren 
Beschäftigten.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
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Sozialversicherungsbeiträge 29.1.2019

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

Oktober = 112,3; September = 112,1; August = 111,7; Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; 
April = 110,7; März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


